
 

Bekanntmachung 

 
 

Neuwahlen des Gemeinderates sowie der Bildungs- und Bürger-

rechtskommission vom Sonntag, 28. April 2024 

 
 

Die Gemeinde Nottwil gibt als Ergänzung zur Wahlanordnung des Justiz- und Sicher-
heitsdepartements des Kantons Luzern vom 10. Oktober 2023 sowie der Wahlanord-
nung vom 20. Dezember 2023 Folgendes bekannt:  
 
 

Öffnungszeiten Urnenlokal: 
Das Urnenlokal bei der Gemeindeverwaltung, Zentrum Sagi, 6207 Nottwil, ist am Sonn-
tag, 28. April 2024, von 10.00 bis 10.30 Uhr geöffnet. 
 

Briefliche Stimmabgaben: 
Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht brieflich ausüben. Das Abstimmungsku-
vert kann der Post übergeben, am Schalter der Gemeindeverwaltung abgegeben oder in 
den Briefkasten der Gemeindeverwaltung geworfen werden. Das Rücksendecouvert 
muss vor Ende der Urnenzeit bei der Gemeindeverwaltung eingetroffen sein. 

 

Bestellung Kandidatenlisten: 
Die Stimmberechtigten können zusätzlich gedruckte Kandidatenlisten für die Neuwahlen 
des Gemeinderates sowie der Bildungs- und Bürgerrechtskommission gegen Vergütung 
von Fr. 150.-- pro 1'000 Stück beziehen. Bestellungen haben bis spätestens am 
11. März 2024 bei der Gemeindeverwaltung Nottwil zu erfolgen. 
 

Nichtamtliche Kandidatenlisten: 
Es sind auch nichtamtliche Kandidatenlisten zulässig. Format, Papierqualität und Farbe 
müssen den amtlichen Kandidatenlisten entsprechen. Die Anforderungen gibt die Ge-
meinde gerne auf Anfrage bekannt. 
 

 
 

Nottwil, 20. Dezember 2023 GEMEINDE NOTTWIL 

 


